
Antrag auf Akteneinsicht in Baugenehmigungsakten 

Hinweis: Wir haben nur Zugriff auf die Baugenehmigungsakten ab dem Jahr 1972 für die Ortsge- 

     meinden und ab dem Jahr 1963 für die Stadt Ransbach-Baumbach  

An die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach — Bauverwaltung — 

Fax: 02623/ 86-101 

Antragsteller/in:  

Herr " Frau "

Name, Vorname 

Straße und Hausnummer: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 

Email-Adresse: 

Email: hochbau@ransbach-baumbach.de

Angaben zum gesuchten Bauvorhaben:  

Bauort, Straße, Haus-Nr.       __________________________________________________________ 

Gemarkung, Flur, Flurstück:  __________________________________________________________  

Baujahr:                                 __________________________________________________________ 

Aktenzeichen:           __________________________________________________________  

Baumaßnahme:                     __________________________________________________________ 

Voraussetzung für die Akteneinsicht:  

" Akteneinsicht durch Eigentümer und /oder Bevollmächtigten (Nachweis/Vollmacht erforderlich) 

" Akteneinsicht durch gerichtlichen bestellten Gutachter (Bestellung erforderlich) 

" Sonstige Akteneinsicht (Nachweis/Vollmacht erforderlich) 

Umfang der Akteneinsicht:  

" Baubeschreibung " Baugenehmigung mit Anlagen 

" Berechnungen " ___________________

" Baupläne "     ____________________

" Sonstiges: 

Hinweis:  

Der Gebührenrahmen zur Gewährung von Einsicht in Bauakten einschließlich der Erlaubnis zur Fertigung 
von Abzeichnungen, Abschriften und Abdeckungen beträgt zwischen 30,00 € bis 200,00 €, zuzüglich der 
Kosten für evtl. Kopien. Die Höhe der Gebühr hängt unter anderem von Umfang und dem Zeitaufwand der 
Zurverfügungstellung der Unterlagen ab. 

Die anfallenden Kosten übernehme ich. 

Datum: Unterschrift:  ______________________   

Bauherr (ursprünglicher Antragsteller des gesuchten Bauvorhabens)

Kopien


